
Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert 

worden ist.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung - BauNVO)  in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die 

zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I 

Nr. 176) geändert worden ist.

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die 
Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung vom 

18.12.1990 [BGBI. 1991 I S. 58], die zuletzt durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802) geändert worden ist.

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) In der Fassung der 

Bekanntmachung vom 15. November 2018

(GVBl.I/18, [Nr. 39]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. 

September 2023 (GVBl.I/23, [Nr. 18]).

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 
ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz  
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 

(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225) geändert worden 

ist.

Planunterlage: 

Flächennutzungsplan Gemeinde Schulzendorf, Stand 2008
Topografische Karte 1:10.000, Rasterdaten TK 10

Gemeinde Schulzendorf

2. Änderung des Flächennutzungsplans
"Schulstandort Miersdorfer Straße"

Vorentwurf

Stand 16.12.2024

Verfahrensvermerke Planzeichnung Planzeichenerklärung

Planbearbeitung:
PFE - Büro für Stadtplanung
www.pfe-berlin.de

Übersichtsplan 1:10.000

Planzeichenerklärung (Änderungsbereich)
Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet - Planung

Fläche für den Gemeindebedarf

WA

VORENTWURF
Nicht rechtsverbindlich!

Stand: 16.12.2024
Die 1. Änderung des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 
........................., bestehend aus der Planzeichnung und der Begründung, 
wurde am ......................... von der Gemeindevertretung beschlossen 
(Beschluss-Nr. ..................................). 

Gemeinde Schulzendorf, den ......................... Der Bürgermeister

Die 1. Änderung des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 
........................., bestehend aus der Planzeichnung und der Begründung, 
wurde am ......................... ausgefertigt und durch Verfügung der der 
höheren Verwaltungsbehörde vom ......................... (Aktenzeichen 
.........................) genehmigt. 

Gemeinde Schulzendorf, den ......................... Der Bürgermeister

Die Erteilung der Genehmigung der 1. Änderung des 
Flächennutzungsplans sind im Amtsblatt ………. am ......................... 
bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen und weiter auf 
Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen hingewiesen 
worden. Die 1. Änderung des Flächennutzungsplans ist am ......................... 
in Kraft getreten.

Gemeinde Schulzendorf den ......................... Der Bürgermeister

N
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textliche Darstellung:
In den allgemeinen Wohngebieten
beträgt die Mindestgrundstücksfläche
regelhaft 500 qm

Verfahrensvermerke

Beschlüsse

Die Gemeindevertretung Schulzendorf hat in ihrer Sitzung am 07.02.2007 die Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schulzendorf beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde ortsüblich 
entsprechend der Hauptsatzung der Gemeinde Schulzendorf bekannt gemacht.

Die Gemeindevertretung Schulzendorf hat in ihrer Sitzung am 20.06.2007 den Vorentwurf des 
Flächennutzungsplanes mit Begründung gebilligt und die öffentliche Auslegung des Vorentwurfes des 
Flächennutzungsplanes Schulzendorf und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
sowie der Nachbargemeinden gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen. Der Beschluss wurde ortsüblich 
entsprechend der Hauptsatzung der Gemeinde Schulzendorf bekannt gemacht.

Die Gemeindevertretung Schulzendorf hat in ihrer Sitzung am 06.02.2008 die von den Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange, der Nachbargemeinden sowie der Öffentlichkeit vorgebrachten Anregungen 
gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Das Abwägungsergebnis ist mitgeteilt worden.

Die Gemeindevertretung Schulzendorf hat in ihrer Sitzung am 06.02.2008 den Entwurf des Flächennutzungsplanes 
mit Begründung gebilligt und die öffentliche Auslegung und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. Der 
Beschluss wurde ortsüblich entsprechend der Hauptsatzung der Gemeinde Schulzendorf bekannt gemacht.

Die Gemeindevertretung Schulzendorf hat in ihrer Sitzung am 02.07.2008 die von den Behörden und sontigen 
Trägern öffentlicher Belange, der Nachbargemeinden sowie der Öffentlichkeit vorgebrachten Anregungen 
gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Das Abwägungsergebnis ist mitgeteilt worden.

Die Gemeindevertretung Schulzendorf hat in ihrer Sitzung am 02.07.2008 den Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Schulzendorf in der Fassung vom 16.06.2008 beschlossen. Die Begründung wurde von der Gemeindevertretung 
Schulzendorf in gleicher Sitzung gebilligt.

Schulzendorf, den _____________                                ______________________ 
                               Dr. Herbert Burmeister
                               Bürgermeister
                               der Gemeinde Schulzendorf
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Kerngebiete (§ 7 BauNVO)

Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)
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Thomas Jansen

Ortsplanung
16928 Blumenthal

Auftraggeber:

Flächennutzungsplan

 der Gemeinde Schulzendorf

16.06.2008

Gemeinde Schulzendorf

Stand:

Der Flächennutzungsplan basiert auf nachfolgende Rechtsgrundlagen:

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Erleichterung von Planungsvorgaben für die Innenentwicklung der Städte 
vom 21.12.2006 (BGBl I S. 3316).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.04.1993 
(BGBl. I S. 466).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 
(BGBl. I Nr. 3 vom 22.01.1991, S. 58).

• Gesetz über den Naturschutz und die Landschaftspflege im Land 
Brandenburg (Brandenburgisches Naturschutzgesetz - BbgNatSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26.05.2004 (GVBl. BB I S. 350), 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 28.06.2006
(GVBl. BB I S. 74, 79).

Planungszone Siedlungsbeschränkung
gemäß LEP FS i.d.F. vom 30.05.2006
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Verwendete Planwerke:

3647-NW Schönefeld
3647-NO Eichwalde
3647-SW Brusendorf
3647-SO Wildau

Flächennutzungsplan der Gemeinde Schulzendorf

Stand 16.06.2008

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schulzendorf  mit Stand 01/2008, bestehend aus der 
Planzeichnung und der Begründung, hat in der Zeit vom 17.03.2008 bis zum 18.04.2008 nach § 3 Abs. 2 BauGB 
in der Gemeinde Schulzendorf ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen 
während der Auslegungsfrist von Jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, 
ortsüblich bekannt gemacht worden.
    
Die von der Planung berührten Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden sind 
mit Schreiben vom 11.03.2008 gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zur Äußerung von Anregungen aufgefordert worden.

Der von der Gemeindevertretung Schulzendorf beschlossene Flächennutzungsplan ist mit der gebilligten 
Begründung am _____________ zur Genehmigung durch die höhere Verwaltungsbehörde eingereicht worden.

Schulzendorf, den _____________                                ______________________ 
                               Dr. Herbert Burmeister
                               Bürgermeister
                               der Gemeinde Schulzendorf

Genehmigung / Ausfertigung / Öffentliche Bekanntmachung

Die Genehmigung des Flächennutzungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung und der Begründung, wurde 
mit Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde vom _____________, AZ.: _____________ 
- mit Nebenbestimmungen und Hinweisen - erteilt.

Die Genehmigungsbehörde hat innerhalb der Genehmigungsfrist von drei Monaten keine Rechtsverletzungen 
geltend gemacht.

Der Flächennutzungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und der Begründung, wird hiermit ausgefertigt.
Die Erteilung der Genehmigung sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von 
Jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind in der Gemeinde 
Schulzendorf ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen 
(§ 215 Abs. 1 und 2 BauGB) hingewiesen worden.

Der Flächennutzungsplan ist damit wirksam.

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Schulzendorf ist entsprechend der Hauptsatzung der Gemeinde 
Schulzendorf ortsüblich öffentlich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Frist von einem 
Jahr für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 1 und 2 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist am 
Tage nach der Bekanntmachung in Kraft getreten.

Schulzendorf, den _____________                                ______________________ 
                               Dr. Herbert Burmeister
                               Bürgermeister
                               der Gemeinde Schulzendorf

Denkmal "Gutsanlage mit Gutshaus und Park 
sowie Kirche, Verwalterhaus und zwei Gesindewohnhäuser"
(nachrichtliche Übernahme)

Denkmalbereich "Altdorf"
(nachrichtliche Übernahme)
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Fristablauf

Innerhalb der einjährigen Frist zur Geltungmachung der Verletzung von Vorschriften gemäß § 215 BauGB sind 
seit der Bekanntmachung des Planes keine Mängel schriftlich gegenüber der Gemeinde Schulzendorf geltend 
gemacht worden.

Schulzendorf, den _____________                                ______________________ 
                               Bürgermeister
                               der Gemeinde Schulzendorf

Verfahren

Der Vorentwurf des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schulzendorf mit Stand 15.05.2007, bestehend aus der 
Planzeichnung und der Begründung, hat in der Zeit vom 16.07.2007 bis zum 16.08.2007 nach § 3 Abs. 1 BauGB in 
der Gemeinde Schulzendorf ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen während 
der Auslegungsfrist von Jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, ortsüblich bekannt 
gemacht worden. 

Die von der Planung berührten Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden sind mit 
Schreiben vom 16.07.2007 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zur Äußerung von Anregungen aufgefordert worden.
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